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1 . Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Aufiragsabgrenzung

Der Vorstand des

German Council of Shopping Places e.V.,
Berlin

- nachfolgend auch kurz "Verein" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den von uns geführten Büchern
und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemöß
nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und
nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung be-
stehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in
der Zeit vom April 2025 bis zum August 2025 in unseren Geschäftsräumen in Ludwigsburg durchge-
führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehen-
den Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden
gesetzlichen Vertretung des Auftraggebers, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbunde-
ner Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis
gesetzt und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal-
tungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen
eingeholt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erfor-
derlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Aus�

künfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich
vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu er-
stellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, iedoch konkrete Festlegungen zu Art und
Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wur-
den, berichten wir in berufsüblicher Form im Sinne des lDW Standards: Grundsätze für die Erstellung
von Jahresabschlüssen (lDW S7 (032021)), vom Hauptfachausschuss (HFA) verabschiedet am
26.03.2021 , über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.
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Unsere Aufiragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in
Verbindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die
Aufiragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten,
die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024" maßgebend.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben
wir die einschlägigen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und unsere Berufspflichten
beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigen-
verantwortlichkeit und Unparteilichkeit (Q 43 Abs. l WPO).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkei-
ten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingehol�
ten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der
Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und
weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Aus-
übung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahl-
rechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im
Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten,
dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Bericht-
erstattung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We-
sentlichkeit beachtet.

Seite 3



®

[9311 BSKP
Erstellungsberichf zum 31 .12.2024

German Council of Shopping Places e.V.
10961 Berlin

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel�

tenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmößiger Buchführung, ein-
schlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautba-
rungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforderlichen
Kenntnisse über die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unse-
res Auftraggebers anzueignen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mit-
wirken. Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen
verweigert würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem
Erstellungsbericht zu würdigen oder unseren Auftrag niederzulegen, falls Vermögensgegenstände
oder Schulden unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bewertet wären, obwohl
dem tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten offensichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich
diese bestätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus ergebende Einwen-
dungen, soweit sie wesentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Aus-
druck. Würden Aufklärungen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind,
oder die Durchführung entsprechender Beurteilungen verweigert, hätten wir unseren Auftrag nieder�
zulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den
Inventuren oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens,
die unser Auftraggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht er-
teilt werden. Wir hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mitzuteilen
und zu entscheiden, ob eine Kündigung des Auftrags angezeigt wäre.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Han-
dels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der
Satzung.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jah-
resabschlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung ande-
rer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der
Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.
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VolIstöndigkeifserklörung

Der Vorstand hat uns die angeforderie berufsübliche Vollsföndigkeitserklörung bezüglich der Buch-
führung, Belege und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die wir zu
den Akten genommen haben.

Von dem Auftraggeber wurde uns in einer berufsüblichen VolIstöndigkeitserklörung versichert, dass in
der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Wagnisse des Auf�

traggebers vollständig und richtig enthalten sind.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die GeselIschofi besteht noch ä 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software
Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der EY GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschoft vom 09.05.2025 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Fi-
nanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software
Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der EY
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 09.05.2025 zur Prüfung der Ordnungsm'a'ßig-
keit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige An-
lagenbuchführung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderun-
gen erfahren.

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten
(Ansatz- Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Er-
stellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber iedoch über die Ausübung materiel-
ler und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz- Bewertungs� und Ausweiswahlrechte sowie Er-
messensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftragsgebers hierzu
eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der
gesetzlichen Vertreter ausgeübt.
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2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Saldenvorfröge zum 1. Januar 2024 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum
31. Dezember 2023.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanz-
lei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der EY GmbH &
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschatt vom 09.05.2025 die Voraussetzungen für eine ord-
nungsmößige Finanzbuchtührung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit
der Geschäftsführung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum
Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschritten wurden unter Berücksichtigung der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewand-
ten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil
ausführlich dargestellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:

Sitz:

Ansch ritt:

Eintragung in das Vereinsregister:

Satzung:

Geschöttsiahr:

Vereinszweck:

Organe des Vereins:

Vorstand:

Generalsekretär:

Voriahresabschluss:

e.V.

Berlin

Mehringdamm 48
10961 Berlin

Düsseldorf unter VR7684 am 17.05.2004

vom 31.12.2005, gültig in der Fassung vom
10.11.2022.

1. Januar bis 31. Dezember

Zweck des Vereins ist laut Satzung die Vertretung und
Förderung der Interessen der handelsorientierten
Gewerbeimmobilien, insbesondere durch Vermittlung
von Informationen, Kontaktpflege und das Zusammen-
stellen von Datenmaterial.

1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der Beirat

1. Christine Hager (Vorsitzende)
2. Harald Ortner
3. Ulrich Schmitz

Ingmar Behrens

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde von der
Mitgliederversammlung genehmigt.

Der Jahresabschluss zum 31.1 2.2023 wurde von uns er-
stellt.

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.
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Dem Vorstand wurde für das vom 1. Januar bis 31 . Dezember 2023 laufende Geschöfisiahr Entlas-
tung erteilt.

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 127/620/64445

Die Gesellschaft unterliegt gemäß ä l KStG der Körperschaftsteuer.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den 55 16 � 18 des UStG.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß ä 2 Abs. 1 GewStG.

Seite 9



[ä]
BSKP®

Erstellungsberichi zum 31 12.2024

German Council of Shopping Places e.V.
10961 Berlin

3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Aut-
troggebers lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31 .1 2.2024 31 .1 2.2023 d. Vorjahr in
TEUR % TEUR % TEUR %

AKTlVA

Immaterielles Anlagevermögen 3,2 0,4 0,5 0,1 2,7 540,0
Sachanlagen 1,8 0,2 2,1 0,3 -03 -1 4,3
Finanzanlagen 1,0 0,1 1,0 0,1 0,0 0,0
Forderungen 63,4 7,8 134,4 16,7 -71 0 -52,8
Sonstige Vermögensgegenstände 99,9 12,3 34,2 4,3 65,7 192,1
Flüssige Mittel/Wertpapiere 603,0 74,2 629,0 78,3 -260 -4,1
Rechnungsabgrenzungsposten 40,6 5,0 1,9 0,2 38,7 2.036,8

Summe Aktiva 81 2,9 100,0 803,0 100,0 9,9 1,2

Rundungsbedingte Differenz 0 -0,1

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31 12.2024 31 .12.2023 d. Vorjahr in
TEUR % TEUR % TEUR %

PASSIVA

Eigenkapital 71 2,1 87,6 71 8,7 89,5 -6,6 -0,9
Rückstellungen 4,5 0,6 41 1 5,1 -366 -89,1
Lieferverbindlichkeiten 93,3 1 1,5 33,5 4,2 59,8 178,5
Sonstige Verbindlichkeiten 3,0 0,4 9,7 1,2 -6,7 -69,1

Summe Passiva 81 2,9 100,0 803,0 100,0 9,9 1,2
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3.3.2 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Voriahr wie folgt entwickelt:

01 .01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2024 31.12.2023 d. Voriahr in
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 865,4 100,0 974,1 100,0 -108,7 -1 1 2

Gesamtleistung 865,4 100,0 974,1 100,0 -1 08,7 -1 1 ,2
+ sonst.betriebl.Ertröge 4,4 0,5 1 1 O 1,1 -66 -60,0

Rohergebnis 869,8 100,5 985,1 101 1 -1 15,3 -1 1 7

- Personalaufwand 253,5 29,3 257,6 26,4 -4,1 -1 6

� Abschreibungen 1,8 0,2 9,7 1,0 -79 -81 ,4
- sonst.betriebl.Aufwand 638,8 73,8 593,9 61 ,0 44,9 7,6
+ Finanzertröge 16,2 1,9 9,2 0,9 7,0 76,1
- EE-Steuern -1,4 -O,2 38,1 3,9 -39,5 -103,7

Ergebnis nach Steuern -66 -0,8 95,0 9,8 -101 ,6 -1 06,9

Jahresergebnis -66 -0,8 95,0 9,8 -1 01 ,6 -1 06,9

Die Löhne und Gehälter 2024 betrugen Euro 21 6.456,94.

An sozialen Abgaben fielen im Berichtsjahr Euro 37.010,54 an.
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeifen

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Aufiragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen
Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in
unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des Inven-
tars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un-
terlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab-
schlussbuchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner
Kontrollen sowie der Ordnungsmößigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der
Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres
Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberich-
tigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Aus-
künfte ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemöß keine Beurteilungen der Belege,
Bücher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf of-
fensichtliche Unrichtigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der
Durchführung des Auftrags unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten
auf die entsprechende Umsetzung im Jahresabschluss.

Seite 12



[3&1
BSKP®

Erstellungsberichi zum 31 .12.2024

German Council of Shopping Ploces e.V.
10961 Berlin

5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Besicndsnachweisen

Beim edeilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den von uns geführten
Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen nicht erforder-
lich, weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.

6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansötze bzw. gegen die
Buchführung waren von uns nicht zu erheben.
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7. Bescheinigung

Bescheinigung der Parfnerschofisgesellschafi über die Erstellung

An den German Council of Shopping Ploces e.V.

Wir haben ouflrogsgemöß den nachstehenden Jahresabschluss � bestehend aus Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung � des German Council of Shopping Places e.V. für das Geschäftsjahr vom
l. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorge-
legten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemöß nicht geprüft haben, sowie die uns er-
teilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des lDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von
Jahresabschlüssen (lDW S 7 (032021)) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vor-
gaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Ludwigsburg, den 20. August 2025

Dr. Broll Schmitt Kaufmann & Partner
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte

SIE Husu" m
WIRTSCHAHSPRCFER
RECH'i'suwiLfl:

o 1641M
euerberater
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AKTlVA PASSIVA

Geschöfisiohr Voriahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

l. lmmaierielle Vermögensgegenstände _

l. Gewrnnrücklagen

1. entgelflich erworbene Konzessionen, gewerbliche
_

Schutzrecme und Öhnhche Rechie und wefie sowie 1. andere Gewmnrucklagen 718.690,55 623.684,53
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.222,00 534,00

|L Jahresfehlbefmg 6.614,5] _95006lo2
ll. Sachanlagen

Summe Eigenkapital 712.076,04 71 8.690,55
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-

tung 1.769,00 2.095,00 B. Rücksfenungen

lll' F'nanzanlOQen
1. Steuerrückstellungen 0,00 36.642,97

1. sonstige Ausieihungen 1000,00 1000,00 2. SOnSllge RÜCkSiGllungen 4.500,00 4.500,00
4.500,00 41 .1 42,97

Summe Anlagevermogen 5.991,00 3.629,00 C. Verbindhchkeimn

B- Um'Wfve'möge" 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leisiungen 93.299,41 33.542,21

l. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ' davon mll einer ReSllGUlzell bis ZU elnem Jahr
EUR 93.299,41 (EUR 33.542,21)

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 63.373,59 134.412,36 2- sonSllge verblNdllChkellen 2-994178 9-654110

2. sensiige Vermögensgegenstände 99.898,96 34.157,38 - ondgnsäuösösfäfm EUR 2994,78
163'272'55 l68'569'74

� davon mit einer Restlautzeit bis zu einem Jahr
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben EUR 2'994'78 (EUR 9'654'lol

bei Kreditinstituten und Schecks 603.024,06 628.956,19 96.294,19 43.196,31

Summe Umlaufvermögen 766.296,61 797.525,93

C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.582,62 1.874,90

81 2.870,23 803.029,83 81 2.870,23 803.029,83



Anlage 2

Germon Council of Shopping Places e.V.
10961 Berlin

EUR

1 . Umsaizerlöse

2. sonstige betriebliche Edräge

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -2l6.456,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -37.0l 0,54

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus-
leihungen des Finanzanlagevermögens

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

10. Ergebnis nach Steuern

1 l . Jahresfehlbetrag

[Q1
BSKP®

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom Ol .Ol .2024 bis 31 .l 2.2024

Geschäftsjahr
EUR

865.397,51

4.410,24

-253.467,48

-l .778OO

-638.7731 3

0,00

16.208,44

-27,58

1.4l 5,49

-6.6l4,51

-6.61 4,51

Vorjahr
EUR

974.071 'll

11.001,35

-21 8.71 4,20

-38.90474

-257.61 8,94

-9.671 69

-593.871 83

14,73

9.220,89

�13,00

-38.1 26,60

95.006,02

95.006,02



Lachera, Thomas
Stempel

Lachera, Thomas
Stempel
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
WirtschaftsprüfungsgeselIschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts�
prüferinnen, Winschaflsprufern oder Wirtschaftsprufungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend Wirtschaftsprüfer" genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung. Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwmgend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zur

2t Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung. nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolgt Der Auftrag wrrd nach den Grundsät�

zen ordnungsmaßiger Berufsausübung ausgeführt Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen kerne Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer Ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie�

ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet. den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen. dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umständen Kenntnis gegeben wird. die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände. die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. DerAuftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen. was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprufers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhaltnisses insbesondere für Angebote aufAnstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen. ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit derWirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prufers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprufers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig

7. Mangelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Veniveigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist derAuftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vorn Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-

resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1. die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind. können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Auße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen In den vorgenannten Fäl�

len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (5 323 Abs. 1

HGB, 5 43 WPO, 5 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden.
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprufers,
insbesondere Prüfungen, gelten diejeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
5 323 Abs 2 HGB
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts�
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens. mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben. Körper und Gesundheit sowie von Schäden. die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach 5 1 ProdHaftG begründen. gemäß 5 548 Abs. 1

Nr. 2 WPO auf 4 Mio, € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341
01/2024



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Winschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs, 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs' 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall, Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf. ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben. Kör-
per oderGesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach 5 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) 5 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10l Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerrufl der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk. so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Welte-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag�

geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträgei Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. ln diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen. dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen. einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör�

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten. z.Bt auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz� und der Vemaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations�
pflichten,

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen, Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E�Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der volv
Ien Befriedigung seinerAnsprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit. an Streitbeilegungsverfahren vor einer
VerbraucherschIichtungsstelle im Sinne des 5 2 des Verbraucherstreitbei-
Iegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.


